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Teilliquidation in der JJS infolge Restrukturierung 
von Zimmer Biomet 

Sehr geehrte Versicherte der JJS 

Zimmer Biomet führte einen Umstrukturierungsprozess durch, in dessen Folge sowohl bei 
Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH als auch Zimmer GmbH gewisse Positionen ins 
Ausland verschoben oder ganz abgebaut wurden. Im Zuge dieser Restrukturierungsphase, 
welche im Jahr 2024 ihren Abschluss fand, wurden insgesamt 74 Kündigungen ausgespro-
chen.  

Diese aufgrund der Restrukturierung erfolgten vielzähligen Entlassungen lösen wie in der 
SVE (siehe dazu das SVE-Informationsschreiben) auch in der JJS eine Teilliquidation aus. 
Der Stiftungsrat der JJS hat in einem solchen Fall den massgeblichen Zeitrahmen für die 
Festlegung des Kreises der betroffenen Personen in Abhängigkeit des Ereignisses und der 
Austritte der versicherten Personen zu bestimmen sowie zu prüfen, ob an die betroffenen 
Personen Mittel zu verteilen sind. Des Weiteren hat er den Bilanzstichtag für die Ermittlung 
der finanziellen Lage der JJS festzulegen. Dieser ist das Ende des Kalenderjahres, das dem 
Beginn der Verwirklichung des Teilliquidationstatbestandes am nächsten liegt.  

Zimmer Biomet hat die ersten Entlassungen im Jahre 2021, konkret im ersten Halbjahr 2021 
ausgesprochen, weshalb der Zeitrahmen für die Bestimmung des betroffenen Destinatärkrei-
ses ab diesem Zeitpunkt beginnt. Er endet mit der im Jahr 2024 letzten austretenden Person, 
welche die Kündigung bereits erhalten hat. Als massgebender Bilanzstichtag gilt, angeknüpft 
an die ersten, im ersten Halbjahr 2021 ausgesprochenen Entlassungen, der 31. Dezember 
2020. 

Dies hat der Stiftungsrat der JJS an seiner Sitzung vom 19. März 2024 entsprechend festge-
halten und die Durchführung einer Teilliquidation auf der Basis der Jahresrechnung per 
31. Dezember 2020 beschlossen. 

Ansprüche aus der Teilliquidation und Verfahren 

Bei einer Teilliquidation ist festzustellen, ob und in welchem Umfang die infolge Restrukturie-
rung entlassenen und aus der JJS ausgetretenen versicherten Personen zusätzlich zu ihren 
individuellen Altersguthaben auch einen individuellen anteilsmässigen Anspruch auf allfällige 
freie Mittel haben. Ebenso ist festzustellen, ob die entlassenen versicherten Personen ge-
meinsam in eine andere Vorsorgeeinrichtung übergetreten sind und zusätzlich zum allfälligen 
Anspruch auf freie Mittel ein kollektiver anteilsmässiger Anspruch auf versicherungstechni-
sche Rückstellungen und Wertschwankungsreserven der JJS besteht.  

Im Rahmen der Restrukturierung sind die entlassenen versicherten Personen nicht gemein-
sam in eine andere Vorsorgeeinrichtung übergetreten. Es handelt sich somit um Individual-
austritte aus der JJS, weshalb sich die Teilliquidation ausschliesslich auf die Verteilung von 
allfälligen freien Mitteln der JJS konzentriert.  

Im Gegensatz zur SVE wies die Bilanz der JJS per 31. Dezember 2020 (abrufbar auf: jjs-stif-
tung.ch/de/ueber-jjs/aktuelle-informationen/Geschaeftsberichte) keine freien Mittel aus, wes-
halb den im Rahmen der Restrukturierung entlassenen und aus der JJS ausgetretenen versi-
cherten Personen keine zusätzlichen Mittel aus der Teilliquidation übertragen werden kön-
nen. Es bleibt bei den bereits überwiesenen oder noch zu überweisenden individuellen Al-
tersguthaben an die ausgetretenen versicherten Personen. Für die verbleibenden versicher-
ten und rentenbeziehenden Personen in der JJS führt die Teilliquidation zu keinerlei Verän-
derungen.  
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Als versicherte oder rentenbeziehende Person haben Sie die Möglichkeit, gegen den Ent-
scheid des Stiftungsrates innert 30 Tagen ab Erhalt dieser Information beim Stiftungsrat 
schriftlich Einsprache unter Angabe einer Begründung zu erheben.  

Sollten innerhalb der Frist keine Einsprachen beim Stiftungsrat eingehen oder konnten 
diese bereinigt werden, wird die Teilliquidation vollzogen und abgeschlossen. 

Zur Beantwortung von Fragen zu diesem Vorgang stehen Ihnen Martina Ingold 
(052 262 41 20, martina.ingold@sve.ch) oder Peter Strassmann (052 262 41 05,  
peter.strassmann@sve.ch) gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Johann Jakob Sulzer Stiftung 
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